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l iehen Rechtsverhältnissen erfaßt ,  die in unterschiedl i 

chen gesetzl ichen Best immungen normiert  s ind,

Oedes Rechtsverhältnis besitzt  für  seine Verwirkl ichung  

einen eigenen Handlungsrahmen und ein eigenes Handlungsin

strumentar ium. Sol l  den unterschiedl ichen Rechtsverhält 

nissen entsprochen werden,  können die hierzu notwendigen  

Maßnahmen grundsätzl ich nur auf  der  Grundlage der  das je

wei l ige Rechtsverhältnis begründenden gesetzl ichen Best im

mung durchgeführt  werden.  Die Aufklärung von Straftaten  

hat  auf  der  Grundlage der  Strafprozeßordnung und die Ab

wehr von Gefahren und die Beseit igung von Störungen für  

die öffent l iche Ordnung und Sicherheit  hat  auf  der  Grund

lage des VP-Gesetzes zu erfolgen.

Die Verwirkl ichung des einen Rechtsverhältnisses kann aber  

auch im Rahmen von Maßnahmen mögl ich sein,  die auf  der  

Grundlage von gesetzl ichen Best immungen für  die Real is ie

rung des anderen Rechtsverhältnisses durchgeführt  werden.  

Voraussetzung hierfür  ist ,  daß die Sache nicht  nur von den  

Gegenständen verschiedener gesetzl icher Best immungen er

faßt  wird,  sondern daß nach den verschiedenen gesetzl ichen  

Bestimmungen auch gleiche Maßnahmen zulässig sind,  daß mit  

der Real is ierung der Maßnahme auf  der  Grundlage der  einen  

gesetzl ichen Best immung gleichzeit ig der  Verwirkl ichung  

des anderen Rechtsverhältnisses entsprochen wird und daß  

das Ergebnis der  Maßnahme für  mehrere Rechtsverhältnisse  

Rechtswirksamkeit  er langen kann.  Das tr i f f t  auf  das Verhält '  

nis von Strafprozeßordnung und VP-Gesetz zu. -

Daraus folgt ,  daß bei  der  Abwehr der  mit  Straf taten,  Ord

nungswidrigkeiten und anderen Rechtsverletzungen verbundene,  

unmittelbaren (konkreten)  Gefahren für  die öffent l iche Ord

nung und Sicherheit  auf  der  Grundlage des VP-Gesetzes im  

gewissen Umfang auch andere Feststel lungeri 'über die Art  und  

Weise der  Begehung der Straf tat ,  ihrer  Ursachen und Bedin-


